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Mitteilung des Senats vom 2. Dezember 2014

Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land Bremen

1. Die Bürgerschaft (Landtag) hat am 21. März 2012 den folgenden Beschluss ge-
fasst:

1. Die Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf, der Bürgerschaft (Land-
tag) bis zum 1. September 2013 einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention im Land Bremen zur Beratung und Beschluss-
fassung vorzulegen, der eng mit dem Aktionsplan des Bundes und den Plä-
nen anderer Bundesländer abzustimmen ist.

2. Für die Ausarbeitung des Aktionsplans soll ein temporärer Expertenkreis
unter Beteiligung von Vertretern aus Politik und Verwaltung, Vertretern aus
Behindertenverbänden und Menschen mit Behinderungen ins Leben geru-
fen werden. Erster Vorsitzender ist der Landesbehindertenbeauftragte, der
den Expertenkreis leitet. Zweiter Vorsitzender ist ein Vertreter der Senatorin
für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen. Dieser Expertenkreis soll den Ak-
tionsplan im Sinne des Artikels 4 der UN-Behindertenrechtskonvention er-
arbeiten.

3. Der Expertenkreis soll – ausgehend von der Annahme, dass die Umsetzung
der Konvention eine Querschnittsaufgabe ist – zunächst Handlungsfelder
für das Landesaktionsprogramm identifizieren, in denen zunächst und vor-
rangig Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention entwickelt und ergrif-
fen werden. Dabei sollen mindestens folgende Aspekte berücksichtigt wer-
den:

— Es ist in allen Handlungsfeldern in der Umsetzung der Behinderten-
rechtskonvention (BRK) dem Wunsch- und Wahlrecht von Menschen
mit Behinderung eine besondere Bedeutung beizumessen.

— Es ist herauszuarbeiten, welche Maßnahmen zur Verbesserung von
Barrierefreiheit und Zugänglichkeit (Artikel 9 Abs. 1 der Behinderten-
rechtskonvention) in allen Handlungsfeldern erforderlich sind und wel-
che bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden
müssen.

— Es ist zu prüfen, ob und welche Maßnahmen zur Umsetzung des Schut-
zes des Persönlichkeitsrechts (Artikel 10 bis 23 der Behindertenrechts-
konvention) auf Landesebene erforderlich sind. Dabei ist zu prüfen,
inwieweit bestehende rechtliche Rahmenbedingungen, u. a. das „Bre-
mische Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten“ weiterentwickelt werden müssen.

— Es sind Handlungsschritte festzulegen, die zu einer Verbesserung des
Wohnangebotes sowie des Angebotes an wohnortnahen Unterstüt-
zungsdiensten und Dienstleistungen im Sinne des Artikel 19 der Be-
hindertenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung führen.

— Es ist zu prüfen, welche weiteren Maßnahmen im Bereich eines inte-
grativen Bildungssystems auf allen Ebenen des lebenslangen Lernens
– ausgenommen werden hier die allgemeinbildenden Schulen – (Arti-
kel 24 Abs. 1 der Behindertenrechtskonvention) in den Landesaktions-
plan aufzunehmen sind.
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— Es sind Maßnahmen zur Gewährleistung eines gleichberechtigten und
geschlechtsspezifischen Zugangs zu den Leistungen des Gesundheits-
wesens im Land Bremen zu entwickeln (Artikel 25 der Behinderten-
rechtskonvention).

— Es ist zu untersuchen, ob und inwieweit die bisherigen arbeitsmarkt-
politischen Aktivitäten zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation
schwerbehinderter Arbeitssuchender ergänzt werden müssen, und wie
sich, unter Berücksichtigung bundespolitischer Diskussionen und Vor-
gaben, der Übergang von einer Werkstattbeschäftigung hin zu einer
sozialversicherungspflichtigen  Beschäftigung  verbessern  lässt  (Arti-
kel 27 der Behindertenrechtskonvention).

— Es sind Maßnahmen in allen Handlungsfeldern zu entwickeln, die der
oft mehrfachen Diskriminierung von Mädchen und Frauen mit Behin-
derung Rechnung tragen (Artikel 6 Abs. 1 der Behindertenrechtskon-
vention).

— Der Landesaktionsplan berücksichtigt die Interessen aller im Land Bre-
men lebenden Menschen mit Behinderung. Der ausgearbeitete Landes-
aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in
Bremen und Bremerhaven soll auch in leichter Sprache, in Blinden-
schrift und in Gebärdensprache vorgelegt werden.

2. Der Senat hat am 27. März 2012 Kenntnis genommen und den Beschluss der
Bürgerschaft (Landtag) an die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frau-
en sowie an alle Ressorts und die Senatskanzlei zur weiteren Veranlassung und
Vorlage des erbetenen Aktionsplans bis zum 27. August 2013 überwiesen.

3. Der Senat übermittelt der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf für einen Aktions-
plan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land Bremen*)
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

4. Der Entwurf beinhaltet die Einrichtung eines Landesteilhabebeirats, der die Um-
setzung der im Aktionsplan genannten Maßnahmen begleiten und Vorschläge
für die Weiterentwicklung machen soll.

Der Landesteilhabebeirat soll im Bremischen Behindertengleichstellungsgesetz
verankert werden. Die Evaluierung des Gesetzes ist in Anlehnung an das Bundes-
gleichstellungsgesetz für das Jahr 2015 geplant. Erst in diesem Zusammenhang
kann die gesetzliche Verankerung des Landesteilhabebeirates im Bremischen
Behindertengleichstellungsgesetz erfolgen.

–––––––
*) Der Entwurf des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land

Bremen wurde den in der Bremischen Bürgerschaft vertretenden Fraktionen zugeleitet und kann
in der Bürgerschaftskanzlei – Bibliothek – nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen wer-
den.


